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Antrag auf Gewährung der Vereinspauschale für das Jahr 2019 

 
Anlagen: Antragsformulare „Staat“ und „Landkreis“ sowie Liste über die erforderlichen Unterlagen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur Beantragung der Vereinspauschale für das Jahr 2019 übersende ich Ihnen die erforderlichen 

Antragsformulare. Sie werden gebeten, diese vollständig ausgefüllt bis zum 

 

13. Februar 2019 
 

an das Landratsamt Traunstein, Papst-Benedikt-XVI.-Platz, 83278 Traunstein zu übersenden oder auf 

Zimmer A 2.23 abzugeben. Ausschlussfrist für den Staatszuschussantrag ist der 01. März 2019. Anträge 

auf Staatszuschuss, die erst nach der Ausschlussfrist eingehen oder zu diesem Zeitpunkt nicht voll-

ständig sind, können nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

Das Antragsformblatt Staatszuschuss bitte zusammen mit den Original-Lizenzen vorlegen. Kopien 

können nur dann anerkannt werden, wenn das Original über einen Zweitverein eingereicht wird und 

dieser im Antrag namentlich genannt wird. Die Ausweise werden bis zum Ablauf der Antragsfrist 

einbehalten.  

 

Für die Berechnung der Zuwendung gilt seit dem 01.01.2006 ein Punktesystem. Die Punkte 

(= Mitgliedereinheiten) werden wie folgt ermittelt: 

 

Anzahl der erwachsenen Vereinsmitglieder über 26 Jahre x 1 

Anzahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 26 Jahre x 10 

Anzahl der eingesetzten gültigen Lizenzen x 650 * 
 

Landratsamt Traunstein | Postfach | 83276 Traunstein 

 
 

 

An alle 

      

anspruchsberechtigten Sportvereine 

      

 

 

 

Allgemeine Kommunalaufsicht 

Papst-Benedikt-XVI.-Platz 

83278 Traunstein 

 

Sachbearbeiter: 

Hans Studener 
Telefon: +49 861 58-224 

Fax: +49 861 58-9224 
hans.studener@traunstein.bayern 

 

Geschäftszeichen: 
2.20-5231 

 

Zimmer-Nr.: A2.23 

 

Datum: 
Traunstein, Dezember 2018 
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*Ausnahmen: Sofern eine Voll-Lizenz bei zwei Sportvereinen eingesetzt wird, es sich um eine  

  A- oder B-Trainerlizenz oder eine förderfähige Zusatzlizenz handelt x 325 

 

Der Höchstwert der förderfähigen Lizenzen errechnet sich aus dem %-Anteil der Kinder, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen bis 26 Jahre im Verhältnis zur Gesamtmitgliederzahl (GMZ) des Vereins und ist 

wie folgt gestaffelt: 

 

Bis 50%  =  4% der GMZ über 50%  =  6% der GMZ  über 60%  =  8% der GMZ 

 

Beispiel: Bei einem Anteil von 56% Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen könnten bei einem 

Sportverein mit 450 Gesamtmitgliedern 6% (= bis zu 27 Lizenzen) als förderfähig anerkannt werden. 

 

Die staatliche Vereinspauschale (Bagatellgrenze = 500 ME) wird wie folgt berechnet: 

 

 
Die Höhe der Fördereinheit wird vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und 

Integration jährlich neu festgesetzt und betrug für das Jahr 2018 nachrichtlich 0,29 €. 

 

Vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel durch den Kreistag ist auch wieder 

eine Bezuschussung aus Landkreismitteln vorgesehen. Ob der bisherige Förderbetrag von 10 Cent pro 

jugendbezogener Mitgliedereinheit auch im Jahr 2019 gewährt werden kann, steht derzeit noch nicht 

fest. 

 

Für diese Antragstellung ist ein eigenes Formular beigefügt. Der Kreiszuschuss wird nur dann gewährt, 

wenn die örtliche Gemeinde ebenfalls einen Zuschuss in mindestens der gleichen Höhe leistet und dies 

durch eine entsprechende Bestätigung gegenüber dem Landratsamt nachgewiesen wird.  

 

Der (mögliche) Kreiszuschuss wird wie folgt berechnet: 

 

 
Mitgliedereinheiten 

insgesamt 

 
x Prozentanteil der Vereins-  

mitglieder bis 26 Jahre 

 
= jugendbezogene 

Mitgliedereinheiten 

 
x max. 

10 Cent 

 
= Kreiszuschuss 

 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

 

Studener 

Gesamtzahl der Mitgliedereinheiten(ME) x Fördereinheit = Staatszuschuss 


